
 RECHTSSCHUTZ                                          BESONDERE BEDINGUNG  RS800

 KOMBINIERTER RECHTSSCHUTZ FÜR ARBEITNEHMER

 1. Versicherungsschutz wird gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB)
    in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung in folgendem Umfang gelei-
    stet:
    1.1. Fahrzeug-Rechtsschutz (Art. 17 Pkt. 2.1. bis 2.3. sowie 2.5.) für alle vom Versicherungsneh-
         mer und den mitversicherten Personen ohne gewerbliche Nutzung gehaltenen  Motorfahrzeuge  zu
         Lande sowie Anhänger.

    1.2. Lenker-Rechtsschutz (Art. 18).

    1.3. Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privatbereich (Art. 19 Pkt. 1.1.).

    1.4. Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Berufsbereich (Art. 19 Pkt. 1.2.).

 2. Mitversichert sind

    2.1. im Fahrzeug-Rechtsschutz, Lenker-Rechtsschutz sowie im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz
         für den Privat- und Berufsbereich auch der mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
         schaft lebende Ehegatte bwz. Lebensgefährte;

    2.2  im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privatbereich auch deren minderjährige Kin-
         der (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- oder Stiefkinder; Enkelkinder jedoch nur,  wenn  sie  in
         häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben).

 3. Die  Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer selbständigen oder freiberufli-
    chen Tätigkeit ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
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